
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und  Leistungen 
der Frigoteam Handels GmbH 

(Stand: 01.01.2011) 
 
 
 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferun-
gen und Leistungen gelten für unsere sämtlichen Lieferun-
gen und Leistungen einschließlich Vorschlägen, Beratun-
gen und sonstiger Nebenleistungen (nachfolgend insge-
samt als „Lieferungen“ bezeichnet). 

 
1.2 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferun-

gen und Leistungen gelten ausschließlich, d.h. entgegen-
stehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Bestellers erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ausdrücklich de-
ren Geltung zu. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender bzw. von unseren Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lie-
ferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. Unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 
1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur 

gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs.1 BGB. 
 
2. Angebot, Angebotsunterlagen 

2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu quali-
fizieren, können wir dieses innerhalb von vier Wochen an-
nehmen. 

 
2.2 Unsere Angebote sind vier Wochen freibleibend. 
 
2.3 Wir behalten uns eine Abweichung von den Angebotsunter-

lagen bzw. der Leistungsbeschreibung vor, sofern und so-
weit dies auf Grund zwingender rechtlicher und/oder tech-
nischer Normen erforderlich und für den Besteller zumutbar 
ist. 

 
2.4 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonsti-

gen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte sowie sonstige Schutzrechte vor. Diese Gegenstän-
de dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies 
gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor deren Weitergabe an 
Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Zustimmung. 

 
3. Abschluss und Inhalt des Vertrages 

3.1 Ein Vertrag kommt nur dann zustande, wenn wir eine 
Bestellung schriftlich oder per Telefax gegenüber dem Be-
steller bestätigt haben. Falls keine schriftliche Bestätigung 
unsererseits erfolgt, gilt der Auftrag mit der Übergabe der 
Ware an den Besteller oder den jeweiligen Frachtführer als 
angenommen. 

 
3.2 Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass die Kredit-

verhältnisse des Bestellers für eine Kreditgewährung nicht 
geeignet sind, können wir entweder Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen wegen fälliger und noch nicht fälliger 
Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen bean-
spruchen und die Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung verweigern. Wird dieses Verlangen nicht 
fristgerecht erfüllt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu ver-
langen. 

 

3.3 Von uns bestätigte Aufträge kann der Besteller nicht stor-
nieren, es sei denn, dass wir schriftlich zustimmen. In die-
sem Fall können wir eine Entschädigung in Höhe von 25 % 
des Netto-Auftragsvolumens fordern. Die Geltendmachung 
eines höheren Schadens durch uns und der Nachweis ei-
nes geringeren oder keines Schadens durch den Besteller 
bleiben vorbehalten. 

 
3.4 Beschreibungen und Abbildungen unserer Produkte sowie 

technische Angaben sind nur annähernd maßgeblich. Wir 
behalten uns technische Änderungen bis zur Lieferung vor, 
durch die jedoch die Interessen des Bestellers nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt werden dürfen. 

 
3.5 Die von uns geschuldete Beschaffenheit des Vertragsge-

genstandes ergibt sich ausschließlich aus den vertragli-
chen Vereinbarungen mit dem Besteller. Muster, Datenblät-
ter, Prospektangaben oder sich aus Werbematerial erge-
bende Informationen sind unverbindlich und stellen keine 
Übernahme von Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgaran-
tien im Sinne von § 443 BGB dar, sondern dienen der Be-
schreibung und sollen lediglich eine allgemeine Vorstellung 
der darin beschriebenen Produkte vermitteln. 

 
3.6 Beratungen (einschließlich Planungen, Berechnungen) 

erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, 
es wird ausdrücklich ein entgeltlicher Zusatzauftrag erteilt. 

 
3.7 Bedienungsanleitungen werden grundsätzlich nur in deut-

scher oder englischer Sprache geliefert. 
 
4. Lieferung, Lieferzeit, Leistungszeit 

4.1 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Zahlt der Besteller 
nicht rechtzeitig, so können wir die weitere Erledigung der 
Bestellung aussetzen oder gegen Bereitstellung der ge-
samten Warenmenge den vereinbarten Preis verlangen. 
Entsprechendes gilt für Abrufaufträge. 

 
4.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 

Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Bestellers voraus. Insbesondere hat der Besteller bei Ein-
bau in oder an Gebäuden sicherzustellen, dass sämtliche 
technischen und rechtlichen Vorgaben zum Einbau gege-
ben sind. Eine Prüfung durch uns erfolgt insoweit nur bei 
gesonderter Beauftragung. 

 
4.3 Bei höherer Gewalt können wir wegen des noch nicht 

erfüllten Teils der Bestellung vom Vertrag zurücktreten 
oder die Lieferung bis zum Fortfall der höheren Gewalt 
aussetzen. Der höheren Gewalt stehen Umstände gleich, 
welche die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmög-
lich machen, gleichgültig, ob diese bei uns oder einem Zu-
lieferer eintreten. Wir verpflichten uns, den Besteller unver-
züglich über solche Umstände zu unterrichten. Auf Verlan-
gen des Bestellers haben wir zu erklären, ob innerhalb ei-
ner von uns zu bestimmenden Frist geliefert wird oder ob 
wir vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche 
des Bestellers sind in jedem Fall ausgeschlossen. 

 
4.4 Können Termine aus Gründen nicht eingehalten werden, 

die wir nicht zu vertreten haben, so ist ein Rücktritt vom 
Vertrag wegen der Verzögerung ausgeschlossen. Ist die 
Nichteinhaltung der Termine von uns zu vertreten und hat 
uns der Besteller eine angemessene Nachfrist gesetzt, so 
ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche 



Seite 2 von 4 

wegen Nichterfüllung (Schadensersatz statt der Leistung) 
stehen dem Besteller nur nach den Bestimmungen der Zif-
fer 8 dieser Geschäftsbedingungen zu. 

 
4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 

sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, die 
uns dadurch entstehenden Mehraufwendungen zu verlan-
gen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Wa-
re in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. Weitergehende gesetzliche Scha-
densersatzansprüche sind nicht ausgeschlossen. 

 
4.6 Bestellungen ohne Angabe konkreter Liefertermine werden 

von uns wie folgt abgewickelt: 

- Für alle Bestellpositionen wird ein Liefertermin bestä-
tigt. Unabhängig von diesem Termin können vorab Lie-
ferungen erfolgen. Dabei behalten wir uns vor, abwei-
chend von den bestätigten Preisen, die den Teilliefe-
rungen entsprechenden Staffelpreise zu berechnen. 
Die Versand- und Verpackungskosten hierfür gehen zu 
Lasten des Bestellers. 

- Bei auftragsbezogener Fertigung behalten wir uns eine 
Unter- oder Überlieferung von bis zu 10 % auf die be-
stellte bzw. bestätigte Menge vor. 

 
5. Preise, Zahlungsbedingungen 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, gilt Folgendes als vereinbart: 

 
5.1 Unsere Preise gelten „ab Werk“ ausschließlich der Kosten 

für die Verpackung und Versendung sowie eine etwaige 
Transportversicherung (vgl. nachfolgende Ziffer 6.2). Diese 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Verschiedene Auf-
träge können zu einer Lieferung zusammengefasst werden. 
Die Versand- und Verpackungskosten werden getrennt be-
rechnet und in der jeweiligen Rechnung gesondert ausge-
wiesen. Maßgebend für die Berechnung der Versand- und 
Verpackungskosten ist die Kommissions-Nr. der Bestel-
lung. 

 
5.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen 

inbegriffen. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in jeder 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

 
5.3 Zahlungen sind so zu leisten, dass uns der geschuldete 

Betrag innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der 
Rechnung zur Verfügung steht. Dies ist bei Überweisung 
der Eingang des Geldes auf unserem Konto. Kommt der 
Besteller in Annahmeverzug, so tritt die Fälligkeit mit dem 
Datum der Anzeige der Versandbereitschaft ein. Die vor-
stehenden Bestimmungen gelten bei in Rechnung gestell-
ten Teillieferungen entsprechend. 

 
5.4 Zur Annahme von Wechseln sind wir nicht verpflichtet. 

Nehmen wir Wechsel an, so erfolgt die Annahme erfül-
lungshalber. Die Wechselkosten gehen zu Lasten des Be-
stellers und sind sofort nach Aufgabe zu zahlen. Schecks 
werden ebenfalls nur erfüllungshalber angenommen und 
gelten erst nach erfolgter Einlösung bei der Bank des Be-
stellers als Zahlung. 

 
5.5 Kommt der Besteller mit fälligen Zahlungen in Verzug oder 

entstehen nach Annahme der Bestellung begründete Zwei-
fel an seiner Zahlungsfähigkeit, können wir entweder Bar-
zahlung aller offenen Forderungen einschließlich Wechsel-
forderungen oder Sicherheitsleistungen verlangen. Wir sind 
in diesem Fall zu Vorausleistungen nicht verpflichtet. 

 
5.6 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, 

Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen hö-
heren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, 
diesen geltend zu machen. 

 

5.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns schriftlich anerkannt sind. Hiervon unbe-
rührt bleibt die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
durch den Besteller. Der Besteller ist zur Ausübung des Zu-
rückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
6. Gefahrenübergang 

6.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts ande-
res ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

 
6.2 Vor Ausführung einer Lieferung hat der Besteller uns dar-

über zu informieren, ob die zu versendende Ware durch ihn 
versichert ist oder ob wir die Lieferung für den Besteller 
durch eine Transportversicherung absichern sollen. Die in-
soweit anfallenden Kosten der Transportversicherung trägt 
der Besteller. 

 
6.3 Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen ver-

sandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätes-
tens mit Verlassen des Werks bzw. Lagers die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt 
oder wer die Frachtkosten trägt. 

 
6.4 Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Be-

steller zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits durch 
Mitteilung der Versandbereitschaft auf ihn über. 

 
6.5 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, bestimmen 

wir das Transportmittel und den Transportweg, ohne dafür 
verantwortlich zu sein, dass die günstigste und schnellste 
Transportart gewählt wird. 

 
6.6 Die Verpackungen können entsprechend den Vorschriften 

der Verpackungsverordnung entsorgt werden. Die Verpa-
ckungen werden deswegen nicht von uns zurückgenom-
men. 

 
7. Mängelgewährleistung 

 Die Gewährleistungsrechte bei Sach- oder Rechtsmängeln 
bestehen wie folgt: 

 
7.1 Es muss ein Sach- oder Rechtsmangel bei Gefahrüber-

gang vorliegen. Keine Mängelansprüche bestehen bei nur 
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaf-
fenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, 
die nach dem Gefahrenübergang durch fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung, un-
geeignete Betriebsmittel sowie nicht reproduzierbare Soft-
warefehler entstehen. Werden vom Besteller oder von Drit-
ten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten vorgenommen, bestehen für diese und daraus ent-
stehende Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. Ver-
schleißteile sind von der Mängelgewährleistung ausge-
nommen, soweit sie in den jeweiligen Produktbeschreibun-
gen aufgeführt sind. 

 
7.2 Der Besteller muss offensichtliche Mängel spätestens 

innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung in Textform mit-
teilen. Ansonsten sind die Ansprüche aus Sachmängeln er-
loschen. Sofern sich aus § 377 HGB eine kürzere Frist für 
die Anzeige von Mängeln ergibt, ist diese maßgebend. 

 
7.3 Ist ein von uns gelieferter Gegenstand mit einem Sach- 

oder Rechtsmangel behaftet, leisten wir Nacherfüllung 
nach unserer Wahl entweder durch die Beseitigung des 
Mangels oder durch Neulieferung einer mangelfreien Er-
satzsache oder nach nachfolgender Ziffer 7.4. Das Recht 
auf Minderung oder Rücktritt ist neben der Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels oder Neulieferung ausge-
schlossen. Diese Rechte entstehen jedoch wieder, wenn 
die Mangelbeseitigung fehlschlägt. Dies ist nach dem er-
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folglosen zweiten Versuch der Mangelbeseitigung der Fall, 
wenn sich nicht aus der Art der Sache, des Mangels oder 
sonstiger Umstände etwas anderes ergibt.  

 
7.4 Bei Vorliegen von Vorlieferanten, Herstellern oder sonsti-

gen an der Herstellung sowie dem Einbau der gelieferten 
Ware beteiligten Dritten kann unsere Einstandspflicht auch 
durch Abtretung unserer Gewährleistungsansprüche gegen 
die vorgenannten Dritten an den Besteller erfolgen. Erfolgt 
eine Abtretung unserer Mängelansprüche gegen den bzw. 
die vorgenannten Dritten, bestehen Mängelansprüche ge-
gen uns nur unter den sonstigen Voraussetzungen und 
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, 
wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend ge-
nannten Ansprüche gegen den Hersteller, Vorlieferanten 
oder sonstigen der o.g. Dritten erfolglos war oder, bei-
spielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 
Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung 
der betreffenden Mängelansprüche gegen uns gehemmt. 

 
7.5 Soweit nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, wird 

neben der Gewährleistung keine Garantie gewährt. Soweit 
eine Garantieerklärung eines Herstellers von gelieferten 
Gegenständen vorliegt und in Angebots- oder Lieferunter-
lagen erwähnt ist, stehen dem Besteller Garantieansprüche 
gegen diesen Hersteller nach Maßgabe der jeweiligen Ga-
rantieerklärung zu, § 443 BGB. 

 
7.6 Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Sach- 

oder Rechtsmängeln oder wegen Schäden, die mit Sach-
mängeln in Verbindung stehen, bestimmen sich nach den 
Regelungen der Ziffer 8. dieser Geschäftsbedingungen. 

 
7.7 Sämtliche Ansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln 

oder Schäden, die mit Sachmängeln in Verbindung stehen, 
verjähren in einem Jahr ab dem Gefahrübergang. 

 
7.8 Gewährleistungsansprüche stehen nur dem unmittelbaren 

Besteller zu und sind nicht abtretbar. 
 
7.9 Soweit durch diese Geschäftsbedingungen gesetzliche 

Mängelrechte eingeschränkt werden, gilt dies nicht bei arg-
listigem Verschweigen eines Mangels. 

 
8. Sonstige Haftung 

8.1 Im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir -
gleich aus welchem Rechtsgrund - nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Wir haften nicht bei leichter Fahrlässigkeit. 

 
8.2 Unberührt bleiben alle Schadensersatzansprüche wegen 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie alle Ansprüche aufgrund der Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes. Unberührt bleiben weiterhin alle 
Schadensersatzansprüche aus Verletzung einer vertragli-
chen Kardinalpflicht bzw. einer wesentlichen Vertrags-
pflicht. Die Haftung ist hier jedoch auf den Ersatz des typi-
scherweise zu erwartenden Schadens begrenzt. 

 
9. Eigentumsvorbehaltssicherung 

9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kauf-
preises bleiben alle gelieferten Gegenstände einschließlich 
der zugehörigen Dokumentation in unserem Eigentum 
(Vorbehaltsware). Ist der Besteller Kaufmann, so gilt der 
Vorbehalt bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher aus der 
Geschäftsbeziehung mit uns entstandenen oder entste-
henden Forderungen. 

 
9.2 Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für 

uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. Die bearbeitete 
Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne vorstehender Zif-
fer 9.1. Bei der Verarbeitung, Verbindung und Vermischung 
der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Besteller 
steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verwendeten Ware zu. Erlischt un-
ser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-

schung, so überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand 
oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne 
der vorstehenden Ziffer 9.1. 

 
9.3 Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingun-
gen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Voraus-
setzung hierfür ist, dass er mit seinem Abnehmer einen Ei-
gentumsvorbehalt vereinbart hat und dass die Forderungen 
aus der Weiterveräußerung gemäß Ziffer 9.4 auf uns über-
gehen. Zu anderen Verfügungen ist der Besteller nicht be-
rechtigt. 

 
9.4 Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräuße-

rung der Vorbehaltsware, gleichgültig, ob unbearbeitet oder 
in Verbindung mit anderer, durch uns nicht gelieferter Wa-
re, werden bereits jetzt an uns in Höhe des Rechnungswer-
tes bzw. in Höhe unseres Miteigentumsanteils gemäß Ziffer 
9.2 abgetreten. Dies gilt bei Einstellung der Weiterveräuße-
rungsforderung in ein Kontokorrent auch für die jeweiligen 
Saldoforderungen. Der Besteller ist widerruflich zum Ein-
zug dieser Forderungen berechtigt. Auf unser Verlangen 
hat der Besteller die abgetretene Forderung und deren 
Schuldner bekannt zu geben. Wir sind dann berechtigt, die 
Abtretung gegenüber dem Schuldner des Bestellers offen 
zu legen. 

 
9.5 Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber bzw. im Auftrag 

des Auftragsgebers als wesentlicher Bestandteil in das 
Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Auftragge-
ber schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht 
etwa entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns ab. Im Übri-
gen gilt Ziffer. 9.4 S. 2 – S. 4 entsprechend. 

 
9.6 Der Besteller hat die Vorbehaltswaren sorgfältig zu verwah-

ren und auf seine Kosten ausreichend gegen Feuer, Was-
ser, Diebstahl und sonstige Schadensrisiken zu versichern. 
Der Besteller tritt seine entsprechenden Ansprüche aus 
den Versicherungsverträgen bereits mit dem Abschluss 
dieser Vereinbarung bis zur völligen Erfüllung seiner Ver-
pflichtungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 

 
9.7 Der Besteller hat die Pflicht, jederzeit Auskünfte über die 

Vorbehaltsware, insbesondere auch hinsichtlich des jewei-
ligen Standortes, bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, 
den Standort der Vorbehaltsware jederzeit zu betreten. So-
fern und soweit dies erforderlich ist, wird uns der Besteller 
jederzeit Zutritt zum Standort der Vorbehaltsware verschaf-
fen. 

 
9.8 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers (insbeson-

dere bei Zahlungsverzug, zu erwartender Zahlungseinstel-
lung oder Verstoß gegen die Verpflichtungen gemäß dieser 
Ziffer 9.) sind wir ohne weitere Fristsetzung berechtigt, die 
gesamte Restschuld für die Vorbehaltsware sofort fällig zu 
stellen oder ausreichende Sicherheiten zu verlangen. Zahlt 
der Besteller die gesamte Restschuld nicht innerhalb von 
sieben Kalendertagen nach entsprechender Aufforderung 
durch uns oder stellt er die verlangten Sicherheiten nicht 
innerhalb dieser Frist, so erlischt sein Gebrauchsrecht an 
der Vorbehaltsware. Wir sind dann berechtigt, die sofortige 
Herausgabe auf Kosten des Bestellers unter Ausschluss 
jeglicher Zurückbehaltungsrechte zu verlangen. Der Bestel-
ler gewährt uns schon jetzt unwiderruflich Zutritt zum 
Standort der Vorbehaltsware und ermächtigt uns, diese zu-
rückzunehmen. Soweit erforderlich, ist der Besteller ver-
pflichtet, auf unser Verlangen seine Herausgabeansprüche 
gegen Dritte an uns abzutreten. 

 
9.9 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 

Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. So-
weit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen oder 
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außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall. 

 
9.10 Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers, 

sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, die durch uns 
wieder in Besitz genommene Vorbehaltsware im freihändi-
gen Verkauf bestmöglich zu verwerten oder zum jeweiligen 
Marktpreis zu übernehmen. Der Erlös aus der Verwertung 
oder der Marktpreis wird nach Abzug der uns entstandenen 
Kosten mit den Zahlungsverpflichtungen des Bestellers 
verrechnet. 

 
9.11 Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvor-

behaltes oder die Pfändung des Liefergegenstandes durch 
uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hät-
ten es ausdrücklich erklärt. 

 
9.12 Soweit der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 

sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, er-
lischt der Eigentumsvorbehalt in dem übersteigenden Um-
fang bzw. ist der Besteller in dem übersteigenden Umfang 
Inhaber der Forderung. 

 
10. Geheimhaltung 

10.1 Wir werden mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinwirken, 
dass alle Personen, die von uns mit der Bearbeitung und 
der Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen 
Bestimmungen über Datenschutz beachten und die aus 
dem Bereich des Bestellers erlangten Informationen, so-
weit sie nicht offenkundig sind, nicht an Dritte weitergeben 
oder sonst verwenden. Wir verpflichten uns weiter, alle im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse 
über Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse des Bestel-
lers vertraulich zu behandeln. 

 
10.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, die Daten des Ande-

ren im Rahmen der Auftragsabwicklung automatisiert zu 
verarbeiten. 

 
11. Gerichtsstand, Erfüllungsort 

11.1 Soweit gesetzlich zulässig, ist Berlin ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbezie-
hung mit dem Besteller. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
den Besteller an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen. 
Ein sich aus der EuGVVO - Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen - etwa erge-
bender abweichender Gerichtsstand wird hiermit ausdrück-
lich ausgeschlossen. 

 
11.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 

ergibt, ist Berlin Erfüllungsort. 
 
12. Schlussbestimmungen 

12.1 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 
zum Zwecke des Abschlusses, der Ausführung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung eines Vertrages getroffen wer-
den, sind schriftlich oder per Telefax niederzulegen. Dies 
gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf die Einhaltung 
dieses Formerfordernisses. 

 
12.2 Der Besteller kann bei von uns geübter Nachsicht in der 

Handhabung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nicht hieraus das Recht ableiten, unseren voranstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in irgendeinem Punkt 
künftig ohne Rechtsnachteile zuwiderhandeln zu können. 

 
12.3 Für alle gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehun-

gen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des bundesdeutschen Internationalen Privatrechts und des 
UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11.04.1980 - CISG). 

 
12.4 Wird der zwischen uns und dem Besteller abgeschlossene 

Vertrag in eine andere Sprache als die deutsche Sprache 
übersetzt, so ist allein die deutsche Version maßgebend. 

 
12.5 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben im Falle 

der Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen 
in ihrem übrigen Teil verbindlich. Sollten Bestimmungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so soll an 
deren Stelle eine Bestimmung treten, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe 
kommt. Entsprechendes gilt im Falle von etwaigen Ver-
tragslücken. 

 


